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Liebe Groß-Enzersdorferinnen und

Groß-Enzersdorfer!

Die Mitarbeiter des Bauhofes s nd das ganze -Jahr im Einsatz, um die

Straßen und Gehwege von Groß-Enzersdorf sauber und sicher zu

halten Be kalter Witterung und Schneefällen ist das Team unseTes

Winterdienstes gemeinsam mit externen Firmen damit beschäftigt,
Verkehrswege und Parkftächen von Schnee und E s zu befreien Bei

der Schneeräumung ergeben sich nicht nur Pf[ chten für dle Stadt-
gemeinde Groß-Enzersdorf, sondern auch für Eigentumer-rnnen von

L egenschaften a[[er Art

Abei auch in der warmen Jahreszeit gibt es e nige Regeln, die den Grün und Hecken-

schn tt betreffen zu beachten,

Mit dieser Broschüre möchten w r lhnen ein ge Tipps und Hltfestellungen zur richt gen

Schneeräumung und zur Beseitigung störender Hecken, Bäume und Sträucher anbieten,

nformieren Sie sich über hre Pflichten als Liegenschaftse gentümer*ln, denn ein un

zureichender Winterdienst kann schwerw egende Folgen haben Wenn d e Frage ,,Wer

haftet im Schadensfal[?" gestellt wird, ist es meist zu spät

lch bedanke m ch schon jetzt, dass S e gemeinsam mit uns Groß-Enzersdorf schöner und

sicherer gestattenl

lhre Bürgermeistern

!t



Winterdienst der Gemeinde

Die Schneeräumung wird von den Teams im Winterdienst nach einem Prioritäten-System
durchgefÜhrt, wobei Hauptstraßen, Busstrecken und Zufahrten zu Blaulichtorganisationen
n die erste Kategorie fa[[en, danach fo[gen Durchzugsstraßen und Siedtungen Wohn-/

Spielstraßen fatten in die niedrigste Kategorie ln der Zeit von 6 bis 22 Uhr müssen die

Gehwege [aufend von Schnee befreit werden.

Wo muss man räumen und streuen?

ln § 93 SIVO wird die Räumpfticht von Grundstückseigentümern detailtiert geregelt

ln der Zeit von 6 bis 22 Uhr haben Haus- und Grundstücksbesitzer dafür zu sorgen, dass

. Auf Straßen und Gehwegen vor Grundstücken ein 1 m breiter Streifen geräumt wird.

. Der Schnee darf dabei at[erdings nicht auf die Straße geschoben werden

. StreumitteI sotlten immer erst nach der Räumung aufgebracht werden, da sie auf
Schneedecken wirkungstos sind

. Bei Gtatteisbildung sollte unbedingt gestreut werden. Verwenden Sie bitte nach

Mögtichkeit umwettf reundliches StreumateriaI
. Sottte die Gefahr einer Dachlawine bestehen, müssen die Dächer unverzüglich von

Schnee befreit werden Dies gitt auch für Eisanhang oder Eiszapfen.
. Wenn Sie in dem Zeitraum verhindert sind, empf iehlt es sich eine Firma zu beauftragen,

Die sorgfättige Durchführung der Räumung bei Schnee und Glatteis ist wichtig für Haus-
besitzerinnen und Hausbesilzer zur Ausschtuss der Haftung, wenn wirktich einmatetwas
passiert Die Haftung wird immer im Einzetfatt beurteitt, jedoch kann es natürtich vor-
kommen, dass bei Vertetzungen durch nicht geräumte Wege und Einfahrten die Liegen-
schaftseigentümer*innen zur Verantwortung gezogen werden. Sottten Sie eine Firma mit
der Räumung beauftragen, beachten Sie, dass eine Haftung des Auftraggebenden nicht
vö[[ig auszuschtießen ist



Hecken- und Strauchschnitt

Auch fur den Schnitt von Bäumen, Hecken und Sträuchern gilt es, einige Regeln und

gesetzliche Pflichten zu beachien

. Laut Straßenverkehrsordnung ist über Verkehrsflächen und Gehwegen ein Lichtraum
mit 4,5 m Höhe von Hindernissen freizuhatten,

. Auf Gehwegen reduziert sich die Höhe auf 2,5 m, Das ist vor allem relevant bei Sträu-
chern oder Bäumen, die an den Grundstücksgrenzen stehen

. Beteuchtungsanlagen und Verkehrszeichen müssen so freigeschnitten werden, dass

sie einwandfrei erkennbar und zugängtich sind
. Die Gemeinde kann Anrainerinnen und Anralner auch dazu auffordern, Wurzeln, He-

cken oder Aste, die in die Straße ragen oder wachsen zu entfernen.
. Bäume, Hecken oder Sträucher, die sich nahe öffentIichen Gutes befinden, am bestem

kürzen oder bere ts bei der Pftanzung auf genügend Abstand achten
. Der fachgerechte Rückschnitt garantiert, dass größere Fahrzeuge durch in die Fahr-

bahn ragende Aste n cht beschädigt werden Menschen, die aufgrund eingeschränkter
Mobilität dre gesamte Gehwegbre te nutzen müssen, danken es lhnen

Hier einige Tipps zur vorrausschauenden Gartengestattung:

. Attgemein ist ein Schnittzeitraum Ende März oder Ende Oktober zu empfehlen, so kön-

nen Pf[anzen die Wunden rechtzeit g verschlleßen
. Sträucher und Hecken jedes -Jahr schneiden, so verhindert man radikale Schnlttmaß-

nahmen, dte sowohI in Aussehen ats auch V tatität der Pf [anze stark eingreifen
. Achten Sie vor atlem beim Setzen von Bäumen auf genügend Standraum, der Wurzet-

raum entspricht in etwa des Kroneraums Typische Beschädigungen wie das Heben

von Wegen und eindringen in Leitungen oder Rohre sind Anzelchen, dass

zu wenig Platz vorhanden ist

GesetzIiches
Sottte es zu Beschädigungen oder Unfällen durch einen

oben genannten Umstand kommen, haftet grundsätzlich

der/die Bes tzer*in des Grundstücks, von dem eine Beein-

trächtigung ausging NatürLich muss leder Fall einzetn be-

trachtet werden, aber auch hier gitt Vorsicht rst besser

a[s Nachsicht, Soltte eine Beeinträchtigung trotzdem
bestehen kann ein/e Grundstücksbesitzer*in von der
Gemeinde aufgeforderi werden, die Missstände zu be-

heben



Mülltonnen auf öffentlicher Straße

Grundsätzlich dürfen Restmülttonnen nur am Tag der Abhotung (bzw. am Vorabend)
auf die Straße gesteL[t werden Nach Entleerung müssen sie schne[lstmögtich wieder
entfernt werden Stehen die Tonnen auf der Straße, können sie Verkehrsteitnehmer ge-
fährden. Außerdem besteht dle MögLichkeit, dass Nachbarn oder vorbeigehende Pas-

santen ihren Mütt in den Tonnen entsorgen. Bei Einwürfen von fa[scheh Fraktionen kann
dies dazu führen, dass die Tonnen nicht entteert werden. Außerdem beeinträchtlgen auf

der Straße stehende Mütttonnen das 0rtsbitd. Hoten Sie daher bitte ihre Mutltonnen nach

Für weitere nformaiionen wenden Sie sich an das Bürgerservice,
E-Ma I buergerservice@gross-enzersdorf.gv.at, Te[ +43 2249 23 14-9.

Entleerung wieder zurück auf ihren angestammten Ptatz innerhatb
lhrer L egenschaft


